
ENERGIEAUSWEIS fUr Wohngebäude 

16. Oktober 2023 gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

Gültig bis: 28.02.2035 

Gebäude 

Gebaudetyp 

Adresse 

Gebäudeteil 2 

Baujahr Gebäude 3 

Baujahr Wänneerzeuger 3• 
4 

Anzahl der Wohnungen 

Gebäudenutzfläche (At.i) 

Wesentliche Energieträger für Heizung 3 

Wesentliche Energieträger für Wamwasser 

Erneuerbare Energien 3 

Art der Lüftung 3 

Art der Kühlung 3 

lnspektionspffichtige Klimaanlagen 5 

Registriernummer: ST-2025-005601484 

Wdlrha.11 mit Nebengebilde 

Jacobstraße 8 

06308 Klostermansfeld 

Wohngebäude 

1910 

2018 

261,4 m2 D nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt 

Gas llld Holz 

Strom 

Art Biomasse (Holz) 

)( Fensterlüftung 

D Sehachtlüftung 

D Passive Kühlung 

D Gelieferte Kälte 

Anzahl:O 

Verwendung: 

D Lüftungsanlage mit WärmerQckgewimung 

D Lüftungsanlage ohne Wärmeruckgewimung 

D Kühlung aus Strom 

D Kühlung aus Wärme 

Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion: 

0 

Anlass der Ausstellung des 

Energieausweises 

D Neubau D Modernisierung 

(Änderung / Erweiterung) 

D Sonstiges (freiwiUig) 

)( Vermietung / Verkauf 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann dl.f'Ch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun­

gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem 

GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Ver­

gleiche ermöglichen (Erfäutenmgen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

)( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind 

auf Seite 2 dargestellt Zusätzliche lnfoonationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

□ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energievert>rauchsausweis). Die Erget>­

nisse sind auf Seite 3 dargestellt 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch D Eigentümer )( Aussteller 

□ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 

( Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben 

~chneten Gebäudeteil, Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) 

SOL- Sange,Muser Dlensöeistungen 

Gebäudeenergieberater- Thomas KJalile 

HOtlenstaße 46 

06526 Sangert,ausen 

1 Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anc:terungsgeMtzH zum GEG 

2 nur im Falle des§ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen 

3 Mehrfachangaben mOglich 
bei Wil'm8nltzen Baujatv der Übergabestation 

5 Klimaanlagen oder korri>inlerte LOf!Ungs- und Klimaanlagen Im Sinne des§ 74 GEG 

Unterschrift des Ausstellers 

Ausstellungsdatum 01.03.2025 

1 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngeblude 
16. Oktobet 2023 gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

Berechneter Energiebedarf des Gebludes Regl1trtemummer: ST-2025-005601484 

Energiebedarf 

TrtfbhausgnemfHlonen .... kg CC>i-Äqutvaltnt /(rn'•a) 

Endtntfglabtdarf dlnn Gtbludn 

203,4 kWh/(rn'•a) 

-=i-c o EI 
0 

AnfordlnpNn camM GEG 2 

Pljmll energiebedarf 

26 50 76 100 125 

Ist-Wert 231,1 kWhl(m'·a) Anforderung.-rt • 13',7 kWh/(m'·a) 

Energetighe Ouatitjt der GebtydehQfte tlr' 
Ist-Wert 0,80 W/(m'·K) Anforderungswert 0,56, W/(m'·K) 

Soarntr1ictm: Wjm}eschutz Cbei Neubau} D eingetimten 

150 175 

238,1 

: ~ Y11 m,Mllt• Yötoo 
Verfahren nach DIN V 18599 

0 Regelung nach§ 31 GEG {"Modellgebludevetfahren") 
)( Vereinfadulgen nach § 50 Absatz 4 GEG 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 203,4 k'Mv(m2·a) 

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 
Numa,g ~ Energien 3 D für Heizir,g D für Warm..wsser 

0 NlaDa,g zir ErtDlulg der '5%<E-R8gll gemll f 71 Absatz 1 In 
VerbincUlg mit Absatz 2 oder 3 GEG 
D Etfl)lung der 65%--EE~egel <1\#'Ch pauschale ErfüUungsoptionen 

nach§ 71 Absatz 1,3,4 ~ 5 in Vert:>indoog mt § 71b bis h GEG3 

0 Hausa>ergabestation (Wllrmenetz) (§ 71b) 
0 Wlrmep\nlpe (§ 71c) 
D Stromdirektheizung C§ 71d) 
0 Solartherrrische Anlage(§ 71e) 
D Heizungsanlage ffl Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g) 
0 W~dheizung (§ 71h) 
0 Solarthenrie-Hybridheizl.f (§ 71 h) 
0 Oezernle, elektrische w~ (§ 71 Absatz 5) 

D ErQlung der 65%-EE~egel 8/Jf Gnrdage einer Beredll'ulg Im 
Einzelfll nach§ 71 Absatz 2 GEG Anteil Wir- Anl„ EE• Anteil EE' 

Attder~ Energlt 
rntbtNlt• 

5 
der Brml- der 

7 lttllung anlege Anlagen 

Summ•' i " 
0 Nw.ung bei Anlagen, fiil' die die 65%-EE~egel nl~ gilt 1 

Alt der emtueftaren Energie Anteil EE 10 

"· 
_________________ Su_m_m-,• □ 
D weiter• Eintr6ge und Et1auterungen In der Anlage 

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 
nur bei Neubau WMe bei Modernisierung Im Fall§ 80 Absatz 2 GEG 

3 MehlfachneMl.rlg mOglich 
• EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 
5 Anteil der Einzelanlage an der warmebereltstellung aller Anlagen 
• Anteil EE an de< Warmebereitstetlung der Einzelanlage/aller Anlagen 

Holgenrdh Solww•NJ. ~ 1858812.4.7 

Vergleichswerte Endenergie 4 

1 D I E7 
0 25 SO 75 100 125 150 175 210 221 >250 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 

Das GEG llsstfOr die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche 
Vertahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen ,Ohren 
können. lnsbesonderewegenstandardisierterRandbedingungen~ 
ben die angegebenen Werte keine ROckschlOsse auf den tatsichlichen 
Energieverbrauch. Dieausgewiesenen8edalfsweftederSkalasind~ 
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmetef' Gebaudenutzlllche 
(Atj, die Im Algemeinen größer iat als die Wohnfläche des Gebludes. 

7 nur bei einem gemelniMlll'len Nachweis mt mehrllftn Anlagen 
• Surrvne elnschlleßllch gegebenenfalls weiterer Emtrlge In der Anlage 
1 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum ZWeck der Tnbetne~ In 

einem Gebtude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Ube<­
gangsregetung unterfallen. gemAß 8erechnung Im Einzelfall 

10 Antell EE an der Warmebereltstellung oder dem Warme-lKälteenergiebedarf 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

18. Oktober 2023 gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

Erfanter Energieverbrauch dH Gebludel Reglattlernummer: ST-2025-005601484 0 
Energieverbrauch 

TrelbhausgnemlttlOMn kg CO2-Aqulvalent /(m'•a) 

-=:lc D 

0 25 50 75 100 125 

E 

150 175 200 225 >250 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Verbrauchserfassung - Heizung und Wannwasser 

Zeitraum 

von bis 
Energietrtger 2 

D weitere Einträge in Anlage 

Vergleichswerte Endenergie 3 

EI~ 
125 150 175 200 225 >250 

Erläuterungen zum Verfahren 

PrimAr- Energie- Anteil 
energie- vetbrauch WarmNasser 
faktor- [k'Ml) (k'Ml] 

Anteil 
Heinllg 
[k'M) 

Klima­
faktor 

Die modellhaft enmtelten Vergleichswerte beziehen 
sich auf Geblude, in denen Wärme für Heizung und 
W&rm.Yasser durch Heizkessel im Geb6ude beteitgestellt 

wird. 
Sol ein Energievertnuch eines IM F~ oder Nahwtrme 
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, 
dass hi« normalefweise ein i.n 15 bis 30 % geringMI' 

Energlevertwauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit 
KesselheizlalQ zu ecwarten ist 

Das Verfahren zur Ermittlung dea Energlevert>r1uch1 lat durch d411 GEG vorgegeben. Die Werte der Skala alnd apezifische Wefte pro Quadratmeter 
Gebäudenutzfläche (A,J nach dem GEG, die Im Allgemeinen größer lat ala die Wohnftäche dea Gebiudea. Der tatuchliche Energievefbrauch eines 
Gebäudes weicht lnabeaondere wegen dea 'Mtterungleinnuuea und alch lndemden Nutzerverhalten• vom angegebenen Energievert>rauch ab. 

1 siehe Fußnote 1 .uf Seit. 1 dH EnerglllUtWIIIH 
2 gegebenenfllll euch LNf'llandSZUIChlage, Wermwa-- oder KOhlplUIGhlll In kWh 
3 EFH: Elrtemillenh-, MFH. Mehr11mlll1nhau1 

Ho1ge,wcC11 Solioww• NJ, e:-globw- 1158812.4.7 



ENERGIEAUSWEIS l gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 
für Wohngeblude 

16. Oktober 2023 

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: ST-2025-005601484 

r; Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung f ,._:·~1 
r., ~[ 

.... 
\.. 

1 

i 

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind )( mOglic:h D nicht möglich 
Empfohlene Modemlslerungama&nahmen 

empfohlen (freiwillige Angaben} 

in Zu- als gescMtzte geschätzte Kosten Nr. Bau-oder Maßnahmenbeschreibung In sammen- Einzel- Amortisa- pro eingesparte Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maß.. tionszeit Kilowattstunde r 
größerer nahme Endenergie " 

vlrt...,, Modemi-
·---- sieruno ·-

1 Dach Montage einer Solaranlage D )( 

2 Fenster Einbau von Wlrmeschutzverglasung D )( 
vervollstandigen 

3 Heizung Brennwert-Kessel, Heizöl EL )( D 

D weitere Eintrage im Anhang 

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Geblucle dienen lediglich der Information. 
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fOr eine Energieberatung. 

SOL • Sangerhäuser Dienstleistungen Genauere Angaben zu den Empfehlungen 
Gebäudeenergieberater - Thomas Klaube - Hottenstraße 46 - 06526 Sangemausen sind erhlltlich beVunter: Telefon: 03464 5451790 -

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 
Mit einer SolMnage ad dem Dach könnte Wärrr'fe oder Strom flfZ9Ugl werden. 

1 siehe Fußnot• 1 auf Seite 1 del EnerglHUIW9iMI 

• 

. 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

18. Oktober 2023 gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEO) vom 1 

Ertlutenmgen 

ADAtbf GfblYdttttl - Mt 1 
Bei Wohngebfluden, äte zu einem nicht unemeblichen Anteil zu anderen 
als ~en genutzt werden, ist die Ausstellung des Energi&­
auswelses gemlß § 79 Absetz 2 Satz 2 GEG all den Gebludeteil zu 
besc:hrtnken, der getrennt als W:>hngebiude zu behandeln Ist (siehe im 
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird Im Energieausweis durch die Angabe 
• GebludetetT deutlich gemachl 

Erneued>lrJ Eo,rqfto - stlSI l 
Hier wird darOber informiert, wofOr ll'ld in welcher Art erneuerbare 
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthAlt Seite 2 (Angaben zur 
Nutz\ng erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben, 

EneralebedMf-Seit! 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-PrimArenergiebedarf 
und den Endenergiebedarf dargestell Diese Angaben werden rechne­
risch ermttelt. Die angegebenen Werte werden auf der Groodage der 
Bawnterlagen bzw. gebludebezogener Daten und unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, 
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere 
Wlrmegewinne usw.) berechnet. So IAsst sich die energetische Qualität 
des Gebludes unabhängig vom Nutzervematten und von der Wetterlage 
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen 
eriai.oen die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsachli­
chen Energieverbrauch. / 

Prtmlr:,nerqiebedarf - Seite 2 
Der Primlrenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er 
berückSichtigt neben der Endenergie mithilfe von PrimArenergiefaktoren 
auch die sogenannte • Vorkette• (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, 
Um.vandlung) der jel,Yeils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizöl, Gas, 
Strom, emeuert>are Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die 
Resscucen und die Urrr.velt schonende Energienutzung. 

Energetische QuaUtlt der GebludehOHe -§elte 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die Wärmeübertragende Urrlas­
sungsfläche bezogene TransmissionswArrneverust Er beschreibt die 
durchschnittliche energetische QualitAt aller wärmeübertragende Um­
tassungsftachen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. 
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen WArmeschutz. Außer­
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes. 

Endenergiebedarf - Stttt 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr­
lich benOtigte Energiemenge fOr Heizung, Lüftung und WsrmNasserberei­
tung an. Er wird l.flter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun­
gen errecmet und ist ein Indikator fOrdie Energieeffizienz eines Gebäudes 
und seiner Anlagentectvlik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge 
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen 
und unter Berucksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, 
damit die standardisierte l~atur, der warrn.wsserbedarf und 
die notwendige Lüftung si<:hergestelt werden können. Ein kleiner Wert 
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

Anafbfn zur Nutzung trotYtd>trec Energien zur ErfOHuna 
dt! §S-/..EE:ßtgef - Seite 2 
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der 
Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, 
grundsatzfich zu rrindestens 65 Prozent rrit erneuert>arem Energien betri&­
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrOcklich nur fOr neu eingebaute 
oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems 
von Übergang1regeln nach den§§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien" kann fOr Anlagen, die den §§ 71 ff. GEG 
bereits unterfallen, die ErfOlung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energleau11'#8IIIH 

Holgontolh Sotwar• NJ, Eno,giobof-18588 12.4.7 

0 
schaler ErfOlungsoptlon ausgewiesen werden. F0r Bestandsanlagen, auf 
die §§ 71 ff. nicht anzi.wenden slnd oder f!X die Übergangsregelungen 
nach§ 71 Absatz 8, 9 oder§ 711 - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen 
gelten. können die zur Wlrmebereitstellung eingesetz1en erneuerbaren 
Energietrlger autgefOhrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der 
Wlrmebereitstelung des Gebludes ausgewiesen werden. 

EndtDt(Pltyerbrauch - S,ftt 3 
Der Endenergieverbrauch wird fOr das GebAude auf der Basis der At>-
recmungen von Hetz- und w~en nach der Heizkos1enver­
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. 
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesanun Gebaudes 
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste 
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten Ortlichen 
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen ~ 
ten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch 
in einem einzelnen harten 'Mnter nicht zu einer IChlec:hteren Beurteilung 
des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hirr.veise auf cie energeti­
sche Qualitat des Gebäudes ll'ld seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert 
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein ROckschluss auf den künftig zu 
eiwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere kOnnen 
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie 
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung 
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstande wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne­
risch bestinmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse 
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel eleldrisch ~ 
benen WclrmNasserania der typische Verbrauch Ober eine Pauschale 
berüd<sk:htigt. Gleiches gilt fOr den Verbrauch von eventuell vorhandenen 
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen 
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabele • Verbrauchseffass 
zu entnehmen. 

Prtmlrenerqleverbrfuch - sttt• 3 
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebaude emittelten 
Endenergieverbrauch hervor. 'Me der Prirnlrenergiebeda wird er rnthlfe 
von Umrechn111gsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils eing&­
setzten Energietrager berOcksichtigen. 

Jre1bhf usaasemIy1onen - Settt 2 und 3 
Die rrit dem PrimArenergiebedarf oder dem Primärenergievert>rauch ver­
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden ab lquivaleo­
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen. 

Pftlchtanqaben f9r bnmoblllenanzelqen - Seit• 2 und 3 
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87 
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erfordertichen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart 
der Seite 2 oder 3. 

vervltfc:blwertt - stltt 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelhaft ermittelte Wer­
te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte die­
ses Gebäudes rrit den Vergleichswerten ande<er Gebiude sein. Es sind 
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungetilY die Werte fOr die einzelnen 
Vergleichskategorien liegen. 
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